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MD-1523-2/88 

Entwurf eines Rechnungs­
legungsgesetzes 1989; 
Stellungnahme 

zu GZ 10.030/94-1 3/88 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

Ü
;?I 

i •• t-~:i!!J . . 
, 

:Jerststelle MD-Büro des Magistratsdirektors 

Aaresse 10B2 Wien, Rathaus 

T8'eforrummer42BOO-2144 

W1en, 30. November 1988 

Au·f das do. Schreiben vom 14. Jun1 1988 beehrt sich das Amt 

der Wiener Landesregierung zum gegenställdlichen Gesetzent-

wurf folgende Stellungnahme abzugeben: 

[H e Zu sam me Il f a s 5 u n g der Vor s c h r i f t e n übe r die B u c h f ü h run g 

und die Aufstellung der Jahresabschlüsse 1n einem Gesetz 

sowie die Sctlaffung von Regelungen über dle Aufstellung von 

Konzernabschlüssen sind grundsätzlich zu begrüßen. Se1tens 

des Amtes der Wiener Landesregierung werden dagegen auch 

keine grundlegenden Einwände erhoben. 

[) a sAm t: der ~" i e n e r L a n des I' e 9 i e run 9 s 1 e tl t s ich j e d 0 c h ver -

anlaßt. auf f0lgendes hinzuweisen; 

Die ~§ 38 bis 47 HGB werden aufgetloben. In den Erläuterungen 

wird dazu ausgeführt, daS es Lweckmäß1g war, die Vorschrif-

ten über die Handel:,büctler - tellwelse neu gefaßt - in 
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ihrer Gesamtheit dem Vierten Abschn1tt des Zwe1ten Buches 

zuzuordnen. Nicllt übernommen wurde allerd1ngs der § 42, 

nach welcIlem bei einem Unternehmen des Bundes, eines Landes, 

e 1 n erG e m ein deo d e ,. ein e s Ge m e 1 n d e ver ban des die Be f u g n i s der 

Verwaltung, die Rechnungsabschlüsse 1n einer von den Vor­

schriften der §§ 39 bis 41 abwe1chenden Weise vorzunehmen, 

unberührt bleibt. Da den Ländern, Gemeinden und Gemeinde­

verbänden durch die Voransclllags- und Rechnungsabschlußver­

ordnung lVRVJ, BGBl.Nr. 440/1986, d1e Form der Gliederung 

der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse bere1ts zwingend 

vorgegeben ist, erscheint der We1terbestand des § 42 zu­

mindest seinem Gehalt nach notwendig. 

Zu einzelnen Bestimmungen ist folgendes auszuführen: 

Hier sollte wohl - den Intentionen des Gesetzes entspre­

chend - auch der Begriff "Bilanz" durch den Begriff "Jahres­

abschluß" ersetzt werden. 

Trotz der durch das Maßgeblichkeitsprinzip gegebenen An-

k n Ü p fun 9 der s t eu e r 1 i c 11 enG e w i n n e r nl1 t t 1 u n 9 an d 8 S Ha n d e 1 s -

rAcht hat sich - offenbar den Bedürfnissen der Praxis ent­

sprechend - im Laufe der Zeit eill elgenes Bilanzsteuerrecht 

herausgebildet, das sich in den Ansatz- und Bewertungs­

grundsätzen vom Handelsrectlt erheb11ch untersche1det. Diese 

keinesfalls wünschenswerte Entwlcklung läßt bel den Bestre­

bungen um eille Neucodifizierung der Rechnungslegungsvor-

s c h r i f t end i e Z i e 1 set z u n gin den Vor der 9 run <j t r e t e n, die 

Neuregelung so zu gestalten, daß w1eder e1ne weitgehende 

Harmonisierung ner beiden Bilanzrechte herbeigeführt wird. 

D.lese Priorität wurde 111cht nur bei den Vorarbeiten zum 

Rechnungslegungsyesetz, sondern auch bei der Neugestaltung 
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des Einkommensteuerrechtes anerkannt, ul1d es ist unbestreit­

bar, daS mit dem Einkommensteuergesetz 1988 ein bedeutsamer 

Schritt in Richtung Harmonisierung getan wurde, worauf im 

Begleitscl1reiben des Bundesmin1ster1ums für Justiz zum Be­

gutachtungsentwurf auch ausdrücklich Bezug genommen ist. Auf 

der anderen Seite kanl1 aber das Rechnungslegungsgesetz seine 

endgültige Form nicht ohne Bedachtnahme auf die neuen ein­

kommensteuer'rechtlichen Bestimmungen und Oefinitionen er­

halten. 

Eine Übereinstimmung <Ier Definitionen und Begriffe wäre 

schon deshalb wünschenswert, we11 s1ch handels rechtliche 

Kommentare z.B. bei der Behandlung der Aktivierungsfähigkeit 

sehr häUfig auf die steuerliche Jud1katur stützen. 

Es erscheint wenig sinnvoll, im § 197 Abs. 2 HGB nur den 

meritorischen Gleichklang mit § 4 Abs. EStG 1988 zu su-

chen, was das Aktivierungsverbot bei nichtentgeltlichem 

Erwerb betrifft, im ersten Fall jedoch von "immateriellen 

Vermögensgegenständen", im zwelten dagegen von "unkörperli­

c h e n Wir t sc 11 a f t 9 ü t er' n" zu s pr e c tl e n. Ga n z gen er e 11 ist im 

Einkommensteuergesetz immer von W1rtschaftsgütern (Iie Rede. 

während das Rechnungslegungsgesetz den Ausdruck Vermögensge­

genstände verwendet. Ersterwähnter Formul1erung wäre der 

Vorzug zu geben. da "Gegenstand" nach dem allgemeinen 

Sprachgebrauch in diesem Zusammenhang eher.die Vorstellung 

ci e s K Ö r per 1 ich e n e r we c k t, w ä tl ren d im Re eh nun 9 sIe gun 9 s 9 e set z 

der Bedeutllngsinhalt viel weitgehender ausgelegt wird. 

Hier besteht beim Damnum bzw. Disaglo und bei den Geldbe­

schaffungskosten I,ei Anleihen ein Aktivierungswahlrecht. 

während ~ 6 Z 3 EStG 1988 eine Aktiv1erung als zwingend 
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vorsieht, wobei in den Erläuterungen zum Einkommensteuer­

gesetz 1988 zurecht darauf verwiesen wird, daß Abgeld~r 

e~ner Zinsenvorauszahlung vergle~chbar sind. Auch für die 

zwingende Verteilung von aktiv~erungspflichtigen Voraus­

zahlungen gemäß § 4 Abs. 6 EStG 1988 findet sich im Rech­

nungslegungsgeselz keine Erltsprechung. 

Die Aufhebung des Wahlrechts bzw. die Festlegung der Muß­

Vorschrift für die Bildung von Rückstellungen auctl für 

·sonstige ungewisse Verbindlichkeiten" bringt eine nach 

ihrer materiellen Sirlnhaftigke~t kaum zu rechtfertigende 

Dotierungspflicht tür eine FOlle von Bagatellaufwendungen 

für künftige Belastungen und eine dementsprechende Verviel­

faehung von Buchungsvorgängen mit s~ch. da in diesen Fällen 

d1e Aufwerldungen als Rückstellungen noch vor dem jeweiligen 

Belegeingang verbucht werden müssen und d1ese Rückstel­

lungen nach dem Belcgeirlgang im Folgejahr weiterer Buchungen 

bedürfen. 

Bei Aufrechterhaltung (Ies Wahlrechts für Rückstellungsdotie­

rungen könnte bei den Positionen, die für das branchentypi­

sehe Bilanzbild eines Unternehmens unwesentlich sind. mjt 

ein e I' e x a k 1: e n B u c tl u n g im J a h red e s Bel e g e ~ n g a n 9 s das Aus­

langen gefunden werden. 

Die Dotierung~ptllcht von RÜCkstellungen erscheint für 

bedeutsFlme oder branctlentypisctle RÜCkstellungen sehr wohl 

naheliegend. löst aber bei der V1elzahl weniger bedeutsamer 

Aufwendungen eine ungebÜhrliche Vervlelfachung von Buchungs­

fällen und eine denlentsprechende Verwaltungsaufblähung aus. 

die 0 h ne Per S 0 n a lau f s t 0 c k u n 9 im b u c tl h alt e r i s c h e n Be r e ich 

kaunl LU bewälligen wäre. 

Der 7.:wal1g zur Rückstellungsbildung fur laufende Pensions­

verpflictltungen w~rd im speziellen be1 den WStW-Elektri-
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zitätswerke und WStW-Gaswerke Milliardenhöhe erreichen. wo­

durch die Unternehmen entsprechend belastet werden und mit 

e1ner massiven Verschlechterullg der Eigenkapitalstruktur zu 

rechnen ist. 

Die in den Erläuterungen angeführte Dotierung einer Rück­

stellung für nicht konsumierten Urlaub würde sowohl im 

buchhalterischen Bereich als auch in der Personalverwaltung 

bei größeren UnternehmungeIl zu e1nem unvertretbaren hohen 

Verwaltungsaufwand führen, ohne daß hierm1t die Aussagekraft 

des Jatnesabschlus5es we5entlich bee1nflußt oder sonstige 

Nutzeffekte erzielt werden könnten. 

Zur angeführten Rückstellung für .lub1läumsgelder ist zu 

sagen, daß bei einigermaßen homogener Personalstruktur 

diese Position kaum größeren Schwankungen unterliegt. die 

Errechnung aber mit einenl bedeutenden Arbeitsaufwand ver­

bunden ist. Deshalb sollte ein Wahlrecht vorgesehen werden. 

Hier wird normiert, daß Zuschreibungen nur bei Vorliegen 

besonderer Umstände zulässig s1nd. Der Begriff "besondere 

Umstände" ist ein unbestimmter Begr1ff. Es wird in der 

Praxis zu Auslegungsproblemen kon~men. die erst durch Litera­

tur und Rechtsprechung einer Klärung zugeführt werden 

können. Weiter sollte s1ch diese Regelung nur auf das ab­

nutzbare Anlagevermbgen beziehen. Belm nichtabnutzbaren 

Anlagevermögen. wie z.B. Finanzanlagen oder unbehauten 

Grundstücken. sollten Wertaufholungen auch bei Vorliegen 

gewöhnlicher Umstände zulässig sein. Eine Harmonisierung 

mit den entsprechenden steuerrechtlichen Vorschriften. 

welche auch rlur beim abnutzbaren Anlagevermögen den unein­

geschränkten Wertzusammenhang vorsehen. wäre anzustreben. 

Das Wort "mehrere" ist interpretativ und kann in der Praxis 
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zu verschiedenartigen Ansichten führen. Es sollte daher 

ein klarer Zeitraum, z.B. mehr als zwei Jalne, normiert 

werden, über den sich d~e Ausführung der AUfträge erstrecken 

muß. 

Abweichungen bei der Bewertung von Einlagen oder bei der 

Verteilung bestimmter Instandsetzungskosten, insbesondere 

aber auch bei der Vorsorge für Abfertigungen und Pensionen, 

be~ welcher das Einkommensteuergesetz die Bildung einer 

Rückstellung in das Ermessen des Unternehmers stellt, lassen 

es angezeigt erscheinen, den § 208, bei welchem anerkannt 

werden nluß, daß er schon in der Form des Begutachtungsent­

wurfes eine begrüßenswerte Neuerung darstellt, noch in 

der Weise zu modifizieren, daß d~e Maßgeblichkeit der 

Steuerbilanz für die Handelsbilanz n~cht alle~n auf steuer­

liche Begünstigungen abstellt, deren Gewährung von einem 

entsJJrechenden Wertansatz in dem nach Handelsrecht vorge­

schriebenen Jahresabschluß abhäng~g ~st, sondern eine Harmo­

n~s~erullg auch in weniger eng umschr~ebenen Bereichen, 

wie etwa in den erwähnten Beispielen, ermöglicht wird. 

D~es nicht zuletzt auch deshall), we~l in unternehmerische 

Entscheidungen selbstverständlich auch steuerliche Aspekte 

miteinfließen und diese damit als Bestandte~l der Unter-

ne hin e n s s p ä h r e an z u se h e n s in cl, der s e ~ n e n Aus d r u c k 1 e tz t -

end 1 i c 11 aue hin der Ha nd e .1 s b ~ 1 a n z f ~ n den soll. 

In diesenl Zusanlmenhang darf darauf h~ngew~esen werden, 

daß d~e Maßgeblichkeit der Steuerbilanz für d~e HandelSbi­

lanz in der Bundesrepublik Deutschland schon seit 1965 

festgeschrieben 1st und auch d~e 4. EG-Richlinle, betreffend 

den JahresabschluB, die Möglichkeit vorsieht, zwingende 

steuerlictle VorSchriften in den tlandelsrechtl~chen Abschluß 

zu ubernehmen. 
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~~ __ ~ 212 Abs. 2: 

Entsprech~nd d~r ill den Erläuterungen hervorgehobenen 

Gleichstellung mit § 123 Abs. BAO muß es hier wohl rich-

tig heißen: "Oie Frist läuft von Schluß des Kalenderjahres, 

L9.I..._das die letLte Eintragung in das Handelsbuch vorgenommen 

word~1l il-it". 

Die Jahresabschlüsse der Unternehmullgen der Stadt Wien wer­

den regelmäßig durch das Kontrollamt geprüft. Es sollte 

daher slchergestellt werden, daß hei Betrleben gewerblicher 

Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts, die einer 

solchen Prüfung unterliegen, damlt dle Ahschlußprüfung durch 

einen Abschlußprüfer i.S. des § 218 Abs. 3 ersetzt wird. 

In der Überschritt müßten. den folgenden Bestimmungen ent­

sprectlencl, die Worte "und den Lageherlcht" entfallen. 

Da s~mtliche Erträge, die gegen "sonstige Forderungen" LU 

verbuchen sind, erst nach dem Abl-ichlußtag zahlungswlrksam 

werden - anuerenfalls wären sie gegenüber dem Kassakonto 

ausgewiesen - würde die Erläuterungspflicht umfangreiche 

Erklärungen im Bilanzanhang bedingen. die r1:.Jr noch durch 

dle Beurteilung ihrer "Wesentlichkeit" eingedämmt werden 

könnten. 

Dies gilt spiegelbildlich auch für sonstige Aufwendungen. 

dle gegon ·sonstige Verbindlichkeiten" zu buchen sind. 
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.H! § 227: 

H .l e r muß e s wo 111 r ich t i 9 1 a LI tell: " d.1 e s 9 i 1 t j e den fall s 

be.l einer vere.lnbarten Laufzeit VOll fünf und mehr Jahren" 

Die Aussage im Erläuterungsteil, daß aper.lodische Erträge 

und Aufwendungen eines gesonderten Auswe.lses bedürfen, 

sollte in dieser Form in den Gesetzestext aufgenommen wer­

den, da der AuswelS aperiodischer Erfolgsposit.lonen "beim 

jeweiligen Posten" laut Gesetzestext buchhalterische Kom­

plikationen verursacht. So wäre beispielsweise die Über­

einstimmung der buchhalterisch ausgewiesenen Umsatzerlöse 

lStromerlöse) bei Dauerleistungsverträgen durch aperiodische 

Erträge Iz.S. Nachbelastungen aus Vorperioden) mit perioden­

re.ln gestalteten Umsatzstatistiken (ErlösstatistikJ nur 

mit Mühe sichtbar darzustellen. 

Die ergänzenden Angaben über nlcht bzw. n.lcht gesondert 

ausgewiesene Passiva im Anllang zur Bllanz würde den Arbeits­

aufwand zur Erstellung der JahresabschluBarbeiten in kaunl 

s.lnnvoll erscheinender Weise ausweiten. 

Sowohl im § 243, betreffend die Gesellschaft, als auch 

1m ~ 267, betreffend den Konzern, wird normiert, daß im 

Lagebericht Ilnter anderem die voraussichtliche Entwicklung 

der- Gesellschaft bzw. des Konzerns darzustellen lund in 

we.lterer Folge von den Prüfern zu prüfen) ist. Dies wird 

im H.lnblick auf die Uns.lcherhe.lt jeder Prognose sicher 

mit bedeutenden Schwier.lgkeiten lauch hlnS.lchtlich der 

H;dtungsfrage hei den A1>schluflprüfernJ verbunden sein. 
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Es müßte daher notwendigerweise das Erfordernis, 

d~esem Punkt in den Lagebericht aufzunehmen ist, 

umschrieben werden. 

was in 

sehr genau 

Der vorliegende Entwurf setzt sich m~t der Frage der Tren­

rlung zwischen gewerblichen und geme~nnütz1gen Unternehmen 

auseinander. In einem Konzern wie z.B. der Wiener HOlding 

Ges.m.b.H. sind neben gewerblichen Betrieben auch zahlreiche 

gemeinnützige Unternehmen enthalten. Bei diesen sind im 

Regelfall die Gewinnausschüttungen, so überhaupt Gewinne 

anfallen, beschränkt bzw. würde die Wiener Holding Ges.m.b.H. 

~w Liquida1:ion5fall nur die einbezahlten Einlagen zurücker­

halten und an darüber hinausgehenden Reserven nicht teilha­

ben können. Auf die einschlägigen Bestimmungen der §§ 10 und 

11 WOhnungsgemeinnützigkeitsgesetz bzw. ~ 39 der Bundes­

~bgabenordnung ist hinzuweisen. Diese Beschränkungen stellen 

dermaßen gravierende Umstände dar. daß eine Einbeziehung in 

den Konzernal>schluß fragwürdig 1St. Eine Regelung dieses 

Pro bl e nl k re i ses im Ge set z e s tex tun d 1 n den E: r I ä u t e run gen w ä r e 

daher dringend angebracht. 

In den §§ 253 ff werden die Konsolid~erungsmethoden relativ 

detailliert angeführt. Es fehlt jedoch ein Hinweis, W1e die 

Beteiligungserträge. die im Regelfall Gew~nnausschüttungen 

der T 0 c tl t erg e s e 1 1 s c h a f t e n aus Vor j a tl ren u m f ass e n , 

handeln sind. zumal die Vorgangsweise auch in der 

rl1cht einheitlich behandelt wird. 

zu be­

L.iteratur 

Hier sollte klargestellt werden, daß ~ich die Anteile nach 

Auf- und Umwertungen verstehen und n1cht den tatsächlichen 
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Anteilen laut: Einzelabschlüssen entsprechen sollen. Auch 

hiezu gibt es in der Literatur dl.vergierende Meinungen, die 

LU Diskussionen n11t künftigen Abschlußprüfern führen 

könn1en. 

Oie hier normierte Neuregelung erscheint verfehlt. Zwar 

wl.rd der Absctllußprüfer nach wie vor von den Gesellschaftern 

gewählt, die Auftragserteilung erfolgt jedoch durch den 

t..Y.L~U,.f..!l t s ~1. 0 i e h i e ren t s t ehe n den Fra gen im Zu s ammen h a n g 

mlt Honorierung, Rechnurlgsprüfung, Bezahlung und Refundie­

rung durch die geprüfte Unternehmung erscheint äußerst pro­

blematisch. Nach der österreich ischen Rechtsordnung stellt 

der Aufsichtsrat ein Kontrollorgan dar und ist von Maßnahmen 

der GeschäftsfÜhrung ausgeschlossen. 

Aus praktischen überlegungen erschelnt auch die Teilnahme 

dos gesamter! Aufsichtsrates bel einem elnzigen Punkt der 

Tagesordnung der Generalversammlung IWahl des Abschluß­

prüfers) unzweCkmäßig zu sein. 

Nach §§ 277 ff sind in Hinkunft nlcht nur BilanL und Gewinn­

und Ver 1 u s t: r e c t\ 11 U n g z u ver ö f f e n t 1 i C tl e n, s 0 n der n a u c h we i t e 

T eil e des sog e n a n n t e n An h a n g es. U n t e r a n <1 e r e nl w ä ren a u c h 

dle Pflichlangaben des !.j 236 zu veröffentlichen. Gemäß letzt­

genannten Paragraphen sind im Anhang die Posten der B~lanz 

und der Gewinn- und Verlust rechnung sowie die darauf ange­

wandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden so zu erläu­

i:ern, daß ein möglichst sicherer Einblick in die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage des Unternehmens IKonzern) vermit­

telt: wird. Hier müßten die zu veröffentlichenden Angaben 

auf ein Maß beschränkt werden, daß bei der vorgesehenen 

Fülle von Daten noch der erforderliche Informationsgehalt 

gegeben bleibt. 
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Im § 130 Abs. 2 muß die Zitierung "§§ 229 Abs. 2 HGB" lau­

ten. 

Hler müßte es lauten: "(3) Die §§ 201 blS 211 über die 

Wertansätze 

Die Neufassung des § 23 GmbHG sieht vor, daß auf große 

Ge s e 11 s c h a f te n mit be s c 11 r ä n k te r Ha f tun 9 d 1 e Vo r sc h r i f t e n 

über die 8ildllng einer gesetzlichen Rücklage anzuwenden 

slnd. Die die Rechnungslegung und den Jahre$abschlufl be­

treffenden Hinweise auf das Aktiengesetz wurden zur Gänze 

gestrichen, da diese Vorschriften nunmehr im Handelsgesetz­

buch geregelt sind. Damlt fehlt der Hlnwels auf § 260 des 

Akt: i eng e s e 1: z es, wo n a c 11 für g e m ein n ü t z i 9 e f:l a u t r ä ger die Vor­

s (; h r" i f t e n übe rAu s w eis und Be wer tun gnu r s in n g e m ä ß gel t e n 

und die Vorsctniften über die Bestellung des Absctllußprüfers 

nicht zur Anwendung kommen. Diese blS jetzt für Gesellschaf­

ten mit tJesct1riinkter Haftung und Aktlengesellschaften gel­

tende Regelung hat ihren Sinn darln, daß die gemeinnützigen 

Bau t r ~ ger 9 e m ä ß den § § 5 h z w. 28 d e :, Wo t1 nun 9 s 9 e m ein n ü t z i 9 -

keit~gesetze~ Mitglied eines gesetzllch anerkannten Revi­

s10nsverbandes sein müssen und das Bundesministerium für 

Bauten und Technik hieZli in einer Verordnung vom 12. Dezem­

ber 1979 ausführliche Rlchtlinl.en betreffend Prüfung des 

Jahresab~chlusses erlassen hat lPrüfungsrlchtlinien-Verord­

nung) . 

Nach dem vorliegenden Entwurf müßten gemelnnützige Bauträger 

in der Rech1:sform einer Gesellschaft m.b.H. Slct1 nicht 

nur vom Revisionsverband, sondern auch von einem Wirt-
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schaftsprüfer prüferl lassen. was eine unzumutbare Mehrbe­

lastung wäre und offensichtlich auch nicllt gewollt 1~t. 

Es wäre daher im Gesetz wieder e1n H1nweis auf die 

Anwendbarkeit des § 206 Aktiengesetz aufzunehmen. 

Im Zuge der gegenständ11chen gesetz11chen Regelung wird 

das HGB durchgehend mit Absatzbezeichnungen versehen. Dies 

sollte zum Anlaß genommen werden. auch das Gesetz über 

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung zum Zwecke der 

Erleichterung der Handhabung mit durchgehenden Absatzbe­

bezeichnungen zu versehen. 

Im Abs. 3 der Übergangsbestimmungen wird normiert. daß jene 

Untel'netlmen, die bislang die Pensions rückstellung nur im 

0inge~chränkten Ausmaß des Steuerrechts gebildet haben. 

innerhalb von ~dA~~~~ auf das handelsrecht lieh erforder-

1.1 C he Aus maß auf s t 0 c k e n m ü s sen. 01 e s €I Vor s c I1 r i f t s t e tl t 

im krassen Widerspruch zu den kürz11ch normierten steuerli­

chen ubergangsvorschriften, die die Erh6hung der steuerli­

chen Pensions rückstellung über einen Zeitraum von 20 Jahre~ 

vorschreiben. Im Sinne einer Harmon1sierung von Handelsbi­

lanz- und Steuerbilanzrecht sollte der Entwurf an die neuen 

steuerlictlen Vorschriften angepaßt werden und ebenfalls 

ein 20-jähriger übergangszeitrauni festgelegt werden. 

GleiChzeitig werden 25 Ausfertlgungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates jbermittelt. 

Für den sdirektor: 

Senats rat 
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